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ständlich un: hne wirkliche Quellenbelege leme ın den Lehrauseinandersetzungen nach
vorausgesetzt, dass uch für Zwingli „nicht lLuthers Tod ist Robert Kolb, emerıtijerter Pro-
anders als bei Luther”“ die „Rechtfertigungs- fessor für Systematische Theologie un: Direk-
lehre” den „Kern der reformatorischen Neu- ([OT des Instıtute for Miıssıon Studies (ON-
entdeckung” 29) bildete. [ es bedürfte cordia deminary ın St Loul1s, MI1SSOUTrIT, durch
mindest e1ner präzisierenden Näherbestim- zahlreiche auf deutsch Uunı: englisch vorlie-
IHUNS, die dieser Stelle nıicht gegeben WCI- gende Studien bestens ausgewlesen. Kolbs HOo-
den kann. S1e würde die wichtigen un: 11 - kus liegt weni1ger auf den politischen un: SC
111CT noch gültigen Beobachtungen des Vfis sellschaftlichen FOormlerungsprozessen auf

uch noch ın eın e{was anderes Licht stellen
unterstreichen, diese ber möglicherweise dem Weg 1Ns konfessionelle Zeitalter als viel-

mehr auf den Lehrstreitigkeiten der 1 540er
können. Und vielleicht würde S1E uch die bis 15/0er Jahre, Cie als Fortsetzung un:
V V 11U1 kurz angesprochene Tage nach Abrundung der reformatorischen Theologie
den gemeinsamen vorrangıgen Inhalten der begreift (‚Spätreformation ). AÄus dieser Per-
verschiedenen Disputationsthesen (190 spektive T 1! folgerichtig der epigonenhafte
denen die „Rechtfertigungslehre” Ooffenbar Charakter der streitenden Akteure ın den
nicht ın erster Linle, bzw. nıicht direkt ftormu- Hintergrund. I e schliefslich miıt der Konkor-
liert gehört, vertiefen vermögen, ebenso dienformel erzielte Verständigung ist für olb
WIE die durch den V gegebene Erklärung das Resultat e1nes 5Q jJährigen Auslegungspro-
des „Erfolgs” gerade der Zwinglischen ETr 7685565 der Confessio ugustana un: begrün-
findung‘. det Cie bleibende theologische Relevanız des

Dessen ungeachtet trifft uneingeschränkt Bekenntnistextes V  - 15/7/ für das Luthertum.
Z dass sich bei den hier vorliegenden Tlex- S1e ist das Ergebnis e1nes konfliktreichen Kl1ä-
ten eiınen „gewichtigen Beıtrag ZUTr Refor- LUNSSVOISaNSCH, dessen theologische IMmen-

handelt, WIEmationsgeschichtsforschung‘ SION ın dem Bewusstsein der Akteure liegt,
Thomas Kaufmann ın seinem Vorwort for- Ende der Zeiten Uunı: Cie Angriffe
muliert (7) Insofern haben die für diese des atans bestehen. Insbesondere nach
„Zweitauflage‘ Verantwortlichen Verdankens- lLuthers Tod traten theologische Differenzen
wertes geleistet. uch Kaufmanns schöner ın den Vordergrund, deren Keım allerdings

schon früher ın den unterschiedlichen theolo-Charakterisierung der Studie un: der ÄTr-
beitsweise ihres Verfassers ist nıichts beizu- gischen Konzepten V  - Luthers Kollegen un:
fügen: „Moellers Studie we1lst typische Merk- Schülern lag. Vor allem bot der ın der schwie-
male selner unverkennbaren Darstellungs- rıgen politischen Situation nach dem Schmal-
WEe1se auf: klar ın der thetischen Verdichtung,
anschaulich ın Hinblick auf den historischen

kaldischen Krıeg praktizierte Ausgleichskurs
Melanchthons Anhaltspunkte für Kritik. So

Stoff Uunı: das sorgfältig ZUsammengei{ragene wurde nicht 11UT durch das Augsburger Inte-
Quellenmaterial, nüchtern ın der Diskussion MNm, sondern uch durch den Leipziger Land-
mit der einschlägigen Sekundärliteratur un: tagsentwurf „zweifellos eın Streitklima 1
eingängıg ın der sprachlichen OTM gelingt Kreıs der Wittenberger lerzeugt]. AÄus den hit-
sSe1nem Verfasser, weıt über den Kreıs des SC zıgen inhaltlichen Debatten, besonders Ziel
ehrten Fachpublikums hinaus Leser ANZU- un: Methode, WIE sich ın der kritischen
sprechen‘ (7) Situation dieser Zeit verhalten solle, wuchs

FZürich etfer 1EZ auf beiden Seıiten bitterer Groll. F1ne Äuse1-
nandersetzung führte ZUTr nächsten, während
zwischen denen, die Z Kreıs der Wıtten-

Kolb, Robert: Iie Konkordienformel. F1ne F1N- berger gehörten, eın Bruderkrieg ausbrach 1
führung ın ihre Geschichte un: Theologie. ngen die Tage, W Cie Wittenberger
Übersetzt ALULS dem Amerikanischen V  - Reformation bedeute“ 51) (jerade Melanch-

OberurselerMarıanne Mühlenberg thon gerlet hierbei 1ns Fadenkreuz, denn se1Ne
efte Ergänzungsband GÖöttingen (Edi „Bemühungen, das Luthertum ın Sachsen
t10n Ruprecht) 2011, 07 5., geb., ISBN durch Cdie Kompromıisse SEe1NES Leipziger
0/8-3-76/5-/145-7 Landtagsentwurfs VOT der Vernichtung durch

den Kalser reiten, brandmarkten ih: als
I e Konkordienformel gilt als epochales Verrater 1 doppelten Sinne, 1m theologi-

Dokument der innerlutherischen Fin1gungs- schen ebenso WIE 1m politischen‘ 55) I e
bemühungen un: Wl mit der Zielsetzung Kontroversen nterım und Adiaphora
verbunden, Cie theologischen Differenzen der wurden auf unterschiedlichen Themenfeldern
VOTANSCSANSCHEH Jahrzehnte überwinden ausgefochten Uunı: ührten a b den 1 550er
und ZUT Finheit der Ilutherischen Kirchentü- 1611 den Gruppenbildungen der Gnesiolu-
11167 1 Reich führen. Bur 1nNe Darstellung theraner (Flacianer) un: Philippisten ( Adia-
der Entwicklung der theologischen Sachprob- phoristen). e Heftigkeit des theologischen
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ständlich und ohne wirkliche Quellenbelege

vorausgesetzt, dass auch für Zwingli „nicht

anders als bei Luther“ die „Rechtfertigungs-

lehre“ den „Kern der reformatorischen Neu-

entdeckung“ (29) bildete. Dies bedürfte zu-

mindest einer präzisierenden Näherbestim-

mung, die an dieser Stelle nicht gegeben wer-

den kann. Sie würde die wichtigen und im-

mer noch gültigen Beobachtungen des Vfs.

unterstreichen, diese aber möglicherweise

auch noch in ein etwas anderes Licht stellen

können. Und vielleicht würde sie auch die

vom Vf. nur kurz angesprochene Frage nach

den gemeinsamen vorrangigen Inhalten der

verschiedenen Disputationsthesen (190 f), zu

denen die „Rechtfertigungslehre“ offenbar

nicht in erster Linie, bzw. nicht direkt formu-

liert gehört, zu vertiefen vermögen, ebenso

wie die durch den Vf. gegebene Erklärung

des „Erfolgs“ gerade der Zwinglischen „Er-

findung“.

Dessen ungeachtet trifft uneingeschränkt

zu, dass es sich bei den hier vorliegenden Tex-

ten um einen „gewichtigen Beitrag zur Refor-

mationsgeschichtsforschung“ handelt, wie

Thomas Kaufmann in seinem Vorwort for-

muliert (7). Insofern haben die für diese

„Zweitauflage“ Verantwortlichen Verdankens-

wertes geleistet. Auch Kaufmanns schöner

Charakterisierung der Studie – und der Ar-

beitsweise ihres Verfassers – ist nichts beizu-

fügen: „Moellers Studie weist typische Merk-

male seiner unverkennbaren Darstellungs-

weise auf: klar in der thetischen Verdichtung,

anschaulich in Hinblick auf den historischen

Stoff und das sorgfältig zusammengetragene

Quellenmaterial, nüchtern in der Diskussion

mit der einschlägigen Sekundärliteratur und

eingängig in der sprachlichen Form gelingt es

seinem Verfasser, weit über den Kreis des ge-

lehrten Fachpublikums hinaus Leser anzu-

sprechen“ (7).

Zürich Peter Opitz

Kolb, Robert: Die Konkordienformel. Eine Ein-

führung in ihre Geschichte und Theologie.

Übersetzt aus dem Amerikanischen von

Marianne Mühlenberg (= Oberurseler

Hefte Ergänzungsband 8), Göttingen (Edi-

tion Ruprecht) 2011, 207 S., geb., ISBN

978-3-7675–7145-7.

Die Konkordienformel gilt als epochales

Dokument der innerlutherischen Einigungs-

bemühungen und war mit der Zielsetzung

verbunden, die theologischen Differenzen der

vorangegangenen Jahrzehnte zu überwinden

und zur Einheit der lutherischen Kirchentü-

mer im Reich zu führen. Für eine Darstellung

der Entwicklung der theologischen Sachprob-

ZKG 124. Band 2014-1

leme in den Lehrauseinandersetzungen nach

Luthers Tod ist Robert Kolb, emeritierter Pro-

fessor für Systematische Theologie und Direk-

tor des Institute for Mission Studies am Con-

cordia Seminary in St. Louis, Missouri, durch

zahlreiche auf deutsch und englisch vorlie-

gende Studien bestens ausgewiesen. Kolbs Fo-

kus liegt weniger auf den politischen und ge-

sellschaftlichen Formierungsprozessen auf

dem Weg ins konfessionelle Zeitalter als viel-

mehr auf den Lehrstreitigkeiten der 1540er

bis 1570er Jahre, die er als Fortsetzung und

Abrundung der reformatorischen Theologie

begreift (‚Spätreformation‘). Aus dieser Per-

spektive tritt folgerichtig der epigonenhafte

Charakter der streitenden Akteure in den

Hintergrund. Die schließlich mit der Konkor-

dienformel erzielte Verständigung ist für Kolb

das Resultat eines 50jährigen Auslegungspro-

zesses der Confessio Augustana und begrün-

det die bleibende theologische Relevanz des

Bekenntnistextes von 1577 für das Luthertum.

Sie ist das Ergebnis eines konfliktreichen Klä-

rungsvorganges, dessen theologische Dimen-

sion in dem Bewusstsein der Akteure liegt,

am Ende der Zeiten und gegen die Angriffe

des Satans zu bestehen. Insbesondere nach

Luthers Tod traten theologische Differenzen

in den Vordergrund, deren Keim allerdings

schon früher in den unterschiedlichen theolo-

gischen Konzepten von Luthers Kollegen und

Schülern lag. Vor allem bot der in der schwie-

rigen politischen Situation nach dem Schmal-

kaldischen Krieg praktizierte Ausgleichskurs

Melanchthons Anhaltspunkte für Kritik. So

wurde nicht nur durch das Augsburger Inte-

rim, sondern auch durch den Leipziger Land-

tagsentwurf „zweifellos ein Streitklima im

Kreis der Wittenberger [erzeugt]. Aus den hit-

zigen inhaltlichen Debatten, besonders zu Ziel

und Methode, wie man sich in der kritischen

Situation dieser Zeit verhalten solle, wuchs

auf beiden Seiten bitterer Groll. Eine Ausei-

nandersetzung führte zur nächsten, während

zwischen denen, die zum Kreis der Witten-

berger gehörten, ein Bruderkrieg ausbrach im

Ringen um die Frage, was die Wittenberger

Reformation bedeute“ (51). Gerade Melanch-

thon geriet hierbei ins Fadenkreuz, denn seine

„Bemühungen, das Luthertum in Sachsen

durch die Kompromisse seines Leipziger

Landtagsentwurfs vor der Vernichtung durch

den Kaiser zu retten, brandmarkten ihn als

Verräter im doppelten Sinne, im theologi-

schen ebenso wie im politischen“ (55). Die

Kontroversen um Interim und Adiaphora

wurden auf unterschiedlichen Themenfeldern

ausgefochten und führten ab den 1550er Jah-

ren zu den Gruppenbildungen der Gnesiolu-

theraner (Flacianer) und Philippisten (Adia-

phoristen). Die Heftigkeit des theologischen
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[ssenses erklärt sich dabei 1m ngen Analyse der strıttigen Punkte un: des Lehr-
unterschiedliche Begrifflichkeiten un: SC kontexts als des Rahmens, ın dem S1E sich 1n -
dankliche FEbenen bei der Erfassung zentraler nerhalb der Glaubensanalogie bzw. Richt-
theologischer Probleme. Mıt Kolbs Grundver- schnur des CGlaubens, dem Befund biblischer
ständnis V Bekenntnischarakter der KON- Lehre, befanden‘ (169 Ergebnis dieses VOr-
kordienformel korrespondiert der Umstand, gehens Wal das Torgische Buch, V  - dem Än-
dass Cie innerlutherischen Teilkontroversen dreae 1ne Zusammenfassung (Epitome) C
un: ihre Protagonisten der Jahrzehnte nach fertigte. Auf der Basıs der Stellungnahmen
Luthers Tod jeweils 1 Hinblick auf ihre Späa- V  - Pfarrern ALULS gahlz Deutschland wurde
tere Verarbeitung ın der Konkordienformel dann der ext revidiert (Bergisches Buch, SO-
behandelt, Cie Auseinandersetzung über ıda Declaratio) un: durch Hinzufügung WEe1-
Cie Werke (SD IV), Cie Verhältnis- erer Bekenntnistexte Z Konkordienbuch
bestimmung V  - (‚eset7z un: Evangelium vervollständigt, das Jahrestag der Ver-
(SD die Frbsünden- un: Willensproble- lesung der Confessio ugustana 1 5800 veröf-

tentlicht wurde. 2a1 eın V  - der Mehr-matik (SD I un: I)), Cdie Erwählungslehre
(SD XI), Cie Definition der Rechtfertigungs- heit der Ilutherischen Territorien un: Städte
lehre (SD II1), Abendmahlslehre un: Christo- akzeptiertes Lehrdokument entstanden, das
logie (SD V II un: als Leitlinie für Predigt un: Unterricht SOWIE

Schon sce1t den 1 550er Jahren inıtnerten @1- generell für das kirchliche Leben dienen
sollte. Mıt dem Konkordienwerk „erfülltennıge bursten un: Theologen überterritoriale

Einigungsversuche (Frankfurter Rezess L558, sich Cie Iraäume e1Nes Vierteljahrhunderts”
Naumburger Fürstentag 1561 USW.), zugleich denn Wal gelungen, wichtige Lehr-
bemühten siıch Landesherren 1nNne einheit- posıtionen un: -formulierungen der untier-
liche Bekenntnisgrundlage ın einzelnen Tlerr1i- schiedlichen Partejungen integrieren. Der
torıen Z „C.orpus doctrinae Philippicum' theologischen un: verfahrenstechnischen KTI-
L560, ın Kursachsen 1566 offiziell). e dabei tik, Cie ALULS unterschiedlichen Richtungen SC
entstandenen „Sammlungen belegen das VOr- SCII das Konkordienwerk V  n wurde,
handensein e1Nes gemeinsamen Kernbereichs begegnete 111A211 noch 1 5585() miıt e1ner Apologie.
des lutherischen CGlaubensbekenntnisses, uch D)as Buch schlie{ist miıt einem ausführli-
WEI111 wenı1ge V  - ihnen sich e1ner Akzep- hen Literaturverzeichnis, ın dem die HOor-
[an7z als autorıtatıve Sammlungen aufßerhalb schungsgeschichte V Jahrhundert bis
ihres jeweiligen Landes erfreuten‘ (155 ın die Uungste Zeit, ber uch deutsch- Uunı:
och Ende der 1 560er Jahre scheiterte ler- englischsprachige Fachliteratur auf dem ak-

tuellen Stand dokumentiert Ssind. Dem Buch-dings eın Einigungsversuch auf dem Alten-
burger Kolloquium. Ftwa 1m gleichen Zeit- AaUTOT ist miıt SE1Ner profunden Sachkennt-
1A11 bemuhte sich Jakob Andreae 1m 7u- N1S un: durch ıne präzise Darstellungsweise
sammenwirken miıt arın Chemnitz un: Nı- gelungen, 1ne sehr lesenswerte und gut les-
kolaus Selnecker zunächst ebenfalls vergeblich are Einführung ın Entstehungsgeschichte,

ınıgung. In e1nem erneuten Anlauf WUT- Proprium un: theologische Kernaussagen
den Andreaes „‚Sechs christliche Predigten‘ der Konkordienformel geben.
V  - 15/5 Grundlage der 1 Folgejahr erarbei- Ehingen/Mfr Andreas (ößner

Schwäbischen Konkordie. Darauf folg-
ten als weıtere Schritte Cie Schwäbisch-sächsi-
sche Konkordie 15/5 un: Cie Maulbronner Hanna Kauhaus: Verstehen.Vielfältiges
Formel 15/6 och 1 gleichen Jahr kam Wege der Bibelauslegung 1m Jahrhun-
unter Federführung V  - Chemnitz e1nem dert, Le1pzıg Evangelische Verlagsanstalt
weılteren entscheidenden Schritt: „ LT |Chem- 2011 (Arbeiten ZUT Kirchen- und Theolo-
nitz| ftormte daraus elnen ONSseNs, der das giegeschichte, 35), 347 S, ISBN 0 /8-3-

5/7/4-0278556-5darstellte, W für Cdie Anhänger der Wıtten-
berger Reformatoren als Kern V  - Luthers
un: Melanchthons Lehre galt. S1e gıngen I3E engagıerte Jenaer DIssertation ALULS
bedachtsam Ol;, mit posıtıven Ausführungen dem Fach der Kirchengeschichte legt ıne
über das, W lehren sel, un: ausdrückli- programmatische Sicht des 15 Jahrhunderts
hen Verwerfungen solcher Lehren, Cie abzu- zugrunde: „Charakteristisch für die Bibel-
lehnen sel]en. S1e LAalsch theologische auslegung des 18. Jahrhunderts” sel]len die
Ausdrücke, nıicht selten Z Rückgriff auf Ia- „methodische Vielfalt“ un: 1ne „vergleichs-
teinische Satze}da siıch kein, der WEe1se offene Situation miıt Impulsen‘
kein allgemein verständlicher, deutscher Äus- SC WESCIL, die als solche den scholastischen
druck anbot S1e bemuühten sich kurze Normierungen des Jahrhunderts,
un: eindeutige Formulierungen, bestanden der „Konzentration auf historische un: phi-
ber zugleich auf klarer un: vollständiger lologische Methoden“ als e1ner „für alle VCI-
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Dissenses erklärt sich dabei im Ringen um

unterschiedliche Begrifflichkeiten und ge-

dankliche Ebenen bei der Erfassung zentraler

theologischer Probleme. Mit Kolbs Grundver-

ständnis vom Bekenntnischarakter der Kon-

kordienformel korrespondiert der Umstand,

dass er die innerlutherischen Teilkontroversen

und ihre Protagonisten der Jahrzehnte nach

Luthers Tod jeweils im Hinblick auf ihre spä-

tere Verarbeitung in der Konkordienformel

behandelt, so die Auseinandersetzung über

die guten Werke (SD IV), die Verhältnis-

bestimmung von Gesetz und Evangelium

(SD V), die Erbsünden- und Willensproble-

matik (SD I und II), die Erwählungslehre

(SD XI), die Definition der Rechtfertigungs-

lehre (SD III), Abendmahlslehre und Christo-

logie (SD VII und VIII).

Schon seit den 1550er Jahren initiierten ei-

nige Fürsten und Theologen überterritoriale

Einigungsversuche (Frankfurter Rezess 1558,

Naumburger Fürstentag 1561 usw.), zugleich

bemühten sich Landesherren um eine einheit-

liche Bekenntnisgrundlage in einzelnen Terri-

torien (z. B. „Corpus doctrinae Philippicum“

1560, in Kursachsen 1566 offiziell). Die dabei

entstandenen „Sammlungen belegen das Vor-

handensein eines gemeinsamen Kernbereichs

des lutherischen Glaubensbekenntnisses, auch

wenn nur wenige von ihnen sich einer Akzep-

tanz als autoritative Sammlungen außerhalb

ihres jeweiligen Landes erfreuten“ (155 f.).

Noch Ende der 1560er Jahre scheiterte aller-

dings ein Einigungsversuch auf dem Alten-

burger Kolloquium. Etwa im gleichen Zeit-

raum bemühte sich Jakob Andreae im Zu-

sammenwirken mit Martin Chemnitz und Ni-

kolaus Selnecker zunächst ebenfalls vergeblich

um Einigung. In einem erneuten Anlauf wur-

den Andreaes „Sechs christliche Predigten“

von 1573 Grundlage der im Folgejahr erarbei-

teten Schwäbischen Konkordie. Darauf folg-

ten als weitere Schritte die Schwäbisch-sächsi-

sche Konkordie 1575 und die Maulbronner

Formel 1576. Noch im gleichen Jahr kam es

unter Federführung von Chemnitz zu einem

weiteren entscheidenden Schritt: „Er [Chem-

nitz] formte daraus einen Konsens, der das

darstellte, was für die Anhänger der Witten-

berger Reformatoren als Kern von Luthers –

und Melanchthons – Lehre galt. Sie gingen

bedachtsam vor, mit positiven Ausführungen

über das, was zu lehren sei, und ausdrückli-

chen Verwerfungen solcher Lehren, die abzu-

lehnen seien. Sie rangen um theologische

Ausdrücke, nicht selten zum Rückgriff auf la-

teinische Sätze gezwungen, da sich kein, oder

kein allgemein verständlicher, deutscher Aus-

druck anbot. Sie bemühten sich um kurze

und eindeutige Formulierungen, bestanden

aber zugleich auf klarer und vollständiger

Analyse der strittigen Punkte und des Lehr-

kontexts als des Rahmens, in dem sie sich in-

nerhalb der Glaubensanalogie bzw. Richt-

schnur des Glaubens, dem Befund biblischer

Lehre, befanden“ (169 f.). Ergebnis dieses Vor-

gehens war das Torgische Buch, von dem An-

dreae eine Zusammenfassung (Epitome) an-

fertigte. Auf der Basis der Stellungnahmen

von Pfarrern aus ganz Deutschland wurde

dann der Text revidiert (Bergisches Buch, So-

lida Declaratio) und durch Hinzufügung wei-

terer Bekenntnistexte zum Konkordienbuch

vervollständigt, das am 50. Jahrestag der Ver-

lesung der Confessio Augustana 1580 veröf-

fentlicht wurde. Damit war ein von der Mehr-

heit der lutherischen Territorien und Städte

akzeptiertes Lehrdokument entstanden, das

als Leitlinie für Predigt und Unterricht sowie

generell für das kirchliche Leben dienen

sollte. Mit dem Konkordienwerk „erfüllten

sich die Träume eines Vierteljahrhunderts“

(174), denn es war gelungen, wichtige Lehr-

positionen und –formulierungen der unter-

schiedlichen Parteiungen zu integrieren. Der

theologischen und verfahrenstechnischen Kri-

tik, die aus unterschiedlichen Richtungen ge-

gen das Konkordienwerk vorgetragen wurde,

begegnete man noch 1580 mit einer Apologie.

Das Buch schließt mit einem ausführli-

chen Literaturverzeichnis, in dem die For-

schungsgeschichte vom 17. Jahrhundert bis

in die jüngste Zeit, aber auch deutsch- und

englischsprachige Fachliteratur auf dem ak-

tuellen Stand dokumentiert sind. Dem Buch-

autor ist es mit seiner profunden Sachkennt-

nis und durch eine präzise Darstellungsweise

gelungen, eine sehr lesenswerte und gut les-

bare Einführung in Entstehungsgeschichte,

Proprium und theologische Kernaussagen

der Konkordienformel zu geben.

Ehingen/Mfr Andreas Gößner

Hanna Kauhaus: Vielfältiges Verstehen.

Wege der Bibelauslegung im 18. Jahrhun-

dert, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt

2011 (Arbeiten zur Kirchen- und Theolo-

giegeschichte, 35), 342 S., ISBN 978-3-

374-02886-3.

Die engagierte Jenaer Dissertation aus

dem Fach der Kirchengeschichte legt eine

programmatische Sicht des 18. Jahrhunderts

zugrunde: „Charakteristisch für die Bibel-

auslegung des 18. Jahrhunderts“ seien die

„methodische Vielfalt“ und eine „vergleichs-

weise offene Situation mit neuen Impulsen“

gewesen, die als solche den scholastischen

Normierungen des 19. Jahrhunderts, d. h.

der „Konzentration auf historische und phi-

lologische Methoden“ als einer „für alle ver-


